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Auf dem Weg zu einer (Kinder- und) Jugendbeteiligungs- und
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Kontaktdaten

Jonas Theßeling

Fach referent J ugendförderu ng
LVR-Landesjugendamt Rheinland
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln
Tel.:0221-8Og 6222
E-Mail : jonas.thesseling@lvr.de
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Agenda

1. Theoretischer Input zu Jugendpolitik, politischer Bildung und

Partizipation

2. 16. KuJ-Bericht des Bundes

Fokus einer eigenständigen Jugendpolitik

Praxisbeispiele

Mögliche Umsetzung

Gruppendiskussion
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Begriffsklärung

Eigenständige
Jugendpolitik

PartizipationPolitische Bildung
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16. KuJ-Bericht des Bundes: politische Bildung

1. Politische Bildung für Kinder und Jugendliche ist ein fortwährender Auftrag!

2. Politische Bildung ist immer auch demokratische Bildung!

3. Politische Bildung während der gesamten Kindheit und Jugend ermöglichen!

4. Politische Bildung in allen sozialen Räumen!

5. Alle jungen Menschen haben ein Recht für politische Bildung!

6. Politische Bildung ist Jugendpolitik!

7. Politische Bildung endet nicht an deutschen Grenzen!
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... erste Gedanken ...

... offene Fragen ...
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Ziele ei ner eigenständigen J u gendpol iti k

Strategisches Handeln für Jugendliche stärken

Gelingendes Zusammenspiel der lnstitutionen und der

Zivilgesellschaft im Sinne aller Jugendlichen gestalten

Öffentl iche Wertschätzu n g von J ugend I iche n fördern

Gestaltu n gsmögl ich keiten für J ugend liche stärken

LYR
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Fokus einer eigenständigen Jugendpolitik

Entwicklung einer Beteiligungskultur vor Ort

Jugendliche und ihre Themen mehr in den Fokus rücken

Wohtergeh

I-ebensweltorjentieruPolitische Bildung stärken
lnte9ration und lnklusron,lJugendpolitik als Querschnittspolitik

pation!
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Veränderu ng des J ugend bi lds, ressou rcenorientiert

Profilierung von Jugendarbeit

kommunale Politik beteiligen

I

gel



AuIt rag (rndeswoht {LVR-Landesjugendamt Rheinländ
LvR-Abteilung JugendförderunE

0uatitäl lür Menschen

Eigenständige Jugendpolitik als Querschnittspolitik

Themen, die Jugendliche betreffen:

a
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a
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Netzpolitik

Finanzpolitik

Sicherheitspolitik

Wohnungspolitik

Gesundheitspolitik

Mobilitätspolitik

Kulturpolitik

Schulpolitik

Sozialpolitik

Arbeitsmarktpolitik

...-politik ...
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Strukturen einer eigenständigen Jugendpolitik

a

a

a
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Vereine, Verbände, Jugendringe etc. sind wichtige strategische

Partner des öffentlichen Trägers

Kooperation mit Schule bietet Chancen

Ratsbesch I uss zu r ämterü berg reifenden Zusam menarbeit

. Junge Menschen haben Anrecht auf Mitbestimmung in allen

Angelegenheiten, die ihre Lebenswelt betreffen (SGB Vlll)

Zuständiges Jugendamt mit ins Boot holen. Mitwirkung an einer

kreisweiten J ugendstrateg ie

Jugendliche frühzeitig einbindena

LVR ?
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Politische Bildung und Jugendpolitik

Viele Kinder- und Jugendliche sind politisch rnferessiert, mit der Demokratie

zufrieden, engagieren sich ehrenamtlich und nutzen ein breites Spektrum von

Formen öffentlicher lnteressenartikulation und politischer Partizipation.

(15. Kinder- und Jugendbericht).

Unsere Aufgabe:

. Zugang über Themen der Jugendlichen finden

. Gelegenheit zur politischen Bildung und Mitsprache geben

. Vertrauen in die Politik schaffen

. Förderung von Vereins- und Verbandsstrukturen

. Anwaltschaft für Kinder- und Jugendliche

ILVR
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Strukturen einer eigenständigen Jugendpolitik

Das Recht auf politische Bildung muss ein auf Dauer angelegtes Angebot sein.

Politische Bildung muss Bestandteil jeder Jugendpolitik sein.

Für politische Bildung bedarf es echter Partizipationserfahrungen. Politische Bildung ist aber mehr

als Partizipation.

Gute und funktionierende politische Bildung bedarf qualifizierter Fachkräfte.

Zivilgesellschaftliche Organisationen wie Vereine und Verbände müssen gefördert werden.

Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche, aber auch für Fachkräfte, Lehrkräfte und

Ehrenamtler*innen müssen zuverlässig und dauerhaft gefördert werden.

LVR-Landesjugendamt Rheinland
LVR-Abteilung Jugendförderung
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Struktu ren von Beteiligungsformaten
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Kostenverhältnis unterschiedlicher Formate

Jugendparlament Kooperatives
Jugendbüro

8er-Rat Jugendbotschaft
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Stadtteilforen

Digitale
Partizipation

Iugendverbände

Stadtjugendring

Anlassbezogene
Partlzipationsa ngebote

Schülervertretungen

Niedrigschwelligkeit

Abbildung: Grafik vom Landesjugendring NRW (Brüninghof: 202'l )
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Praxisbeispiele

Kommunale Beteiligu ngsformate

. Jugendpolitischer Trialog in Solingen

. Kinder- und Jugendforum Königswinter

. Young Political Talk in Hilden

. Schüler*innenrat in Langenfeld

. Kinderparlament in Kaarst

. Jugendverbände / Jugendringe
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Möglichkeiten zur Umsetzung

Bausteine und Anforderungen zur nachhaltigen lmplementierung einer

dynamischen Beteiligung junger Menschen.

. Einen festen Stellenanteil mit dem passenden Aufgabenprofil

. Akquirierung von Kindern/Jugendlichen (KuJ)

. Moderation eines Dialogs zwischen Venrvaltung, Politik und Jugendlichen

. Erarbeitung passender Partizipationsformate für KuJ innerhalb der

Kommune

(defi n ierte) Machtü bertraqunq an KuJa

I

. ldealennreise Nutzung mehrerer und unterschiedlicher Formate

. Unterstützung von Vereinen und Verbänden
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Weiterfü hrende H i nweise

Brosch üre der Landesjugendämter,,Eigenständ ige J ugend pol itik aus
Sicht der kommunalen Jugendförderung"
Checkliste zur Eigenständigen Jugendpolitik

a

a
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Jugendhilfereport 02121 ,,Wie wird man
Demokrat*in?"

Werkzeugbox J ugend gerechte Gesel lschaft
der Koordinierungsstelle Handeln fÜr eine
jugendgerechte Gesellschaft
http ://werkzeu g box.j ugend gerecht. de/

j u ge nd. bete i I i ge n.jetzt
für die Praxis digitaler Partizipation

*§;,:,.*tX l&el.le
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Edr@qborruOe.dqertht.d.

Weiterführende H i nweise

jugendgerecht.de

*

ar b€itist.ll. t iq.nstä6diqa ,uqendpolili

Start Tools p,st,

WERKZEUGgOX

HowTo: Projektman.gement
für Jugendliche

webvideoreihe für die Praxir
digitaler Partizipation

Eigenttändige Jugendpolitik
vor Ort umsetzen

Habl ihr cin. Idee. silt .3. .in T.anr

zusimmanruslcllen und dlewi.htiasten
Aufß.b.trb.r.i(h€ z( ve .ilen.Abct.uch
Gold mLrss nalnrli.h kEon.iwio

aüftetrieben werd.tr.Hier nndet ihr ld€on

Dl. Vidcoreihe von iu6.rd.bcr.iliton.iotzr
bcantwonet koDkrate Friten lürdle
konni{Dilelu6end.rb.il zurUm3rtzunt
di6it.le! lüEetrdbelai littrnt ...

Di€ EiF.nständite l!6en<lpolirikvor Ort ist

$meins.nr. AufEib€ illerAkt€urc, di. für
dle lu!.trd v?rantwonunt tr.g.n utrd mn
der lutend , trsiDr nrcn.rbeit€n. W ir h.ben

burd!sweit. Eelspi.lo vo,r Komnrunen

I rü.rn ü I Gdaln !..ri.bpLh

.ll.w.rlr.ut.....lt..
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LvR-Kompetenzteam Eigenständige Jugendpolitik
und PartiziPation

Unterstützung bei der Konzeptentwicklung und

Etablierung von Partizipationsprozessen sowie

der Umsetzung von Qualitätsstandards

für Beteiligung

Qualifizierung und Fortbildung

Unterstützung der Präsentation von jugendpolitischen

Themen in Ausschüssen

Entwicklung von Empfehlungen und Arbeitshilfen

Dokumentation von Beispielen gelungener Praxis

o
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... erste Gedanken ...

... offene Fragen ...

... ldeen ...

... Feedback ...
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Bleiben wir im Gespräch!

Jonas Theßeling
Fachberatung Jugendförderung

LVR-Landesjugendamt Rheinland
Kennedy-Ufer 2

50679 Köln
fel.:0221-809 6222

E-Mail : jonas.thesseling@lvr.de

LVR
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Quellen

LVR-Landesjugendamt und LWL-Landesjugendamt (Hrsg): Eigenständige Jugendpolitik aus Sicht der Kommunalen
Jugendförderung

www.lvr.de/iuoendoolitik

Werkzeugbox Eigenständige Jugendpolitik

werkzeuqbox. iuqendqerecht.de/

15. Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung (2017)

16. Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung (2020)

Bilder:

Foto ,,Thought" unter CC 0

httos://oixa bav. com/de/oed anken-idee-innovation-phanta sie-21 2397 Ol

hüps://pixabay.com/de/illustrations/puzzle-kreispuzzel-plattform-171317O1

LVR
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Beispiele/Möglichkeiten zur niederschwelligen Partizipation von Herrn
Theßeling (LVR-Landesjugenda mt)
Auszug aus der E-Mail des Herrn Theßeling vom 30.06.2021

sozialraum- und quartiersorientierte Angebote => Bspw. Stadtteilforen in Jugendzentren oder

anderen Einrichtungen in den jeweiligen Stadtteilen oder Gemeinden, daran angedockt kann

man mit Demokratie-Scouts (Namensgebung durch Benedikt Sturzenhecker) weiterarbeiten,

die.iunge Menschen Projekt- oder Anlassbezogen weiterarbeiten können.

Aufsuchende Jugendarbeit / mobile Jugendarbeit / Streetwork => päd. Fachkräfte die sich an

festen Orten lm öffentlichen Raum, aber a uch an Spielplätzen oder beliebten orten von jungen

Menschen tätig sind. Päd. Fachkräfte aber auch Ehrenamtler+ innen können gezielt durch

Fortbildungen (bspw. GEBe-Methode von sturzenhecker) vorbereitet werden, an informellen

Treffpunkten und während der Arbeit im Öffentlichen Raum gesellschaftliches Engagement

von Kindern und Jugendlichen zu fördern, zu stärken und sichtbar zu machen.

Konsequente und vielschichtige Öffentlichkeitsarbeit (schwarze Bretter, Schulen, JuZes, Social

Media etc.) nutzen, um Ansprache in der Breite zu ermöglichen.
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Übersicht zu den öffentlich zugänglichen Spielflächen im Stadtgebiet

Spielplatz Berliner Allee/lm Eichengrund

Spielplatz Parkstraße

Spielplatz Packeniusstraße/Forckenbeckstraße

Skaterplatz Erkelenzer Straße

Spielplatz Mittelstraße

Spielplatz Feierabendstraße

Bolzplatz Ber8straße

Spielplatz Am ersten Sportplatz

spielplatz Am wasserwerk

Spielplatz Heinrich-Giesen-Straße

Spielplatz Pfarrer-Zurmahr-Straße

Bolzplatz Am Stadion

Spielplatz Engerweg

Spielplatz Steinstraße (kein stadteigenes GrundstüGk)

Spielplatz Krummer Weg I

Spielplatz Krummer weg ll

Spielplatz Rothenbachpark

Spielplatz Dorfstraße

Spielplatz Am Schaagbach

Spielplatz Pfaderstraße (kein stadteiSenes Grundstück)

Spielplatz Marienstraße

Spielplatz Auf dem Weiler/Pappelweg

Spielplatz Am lustusberg

Spielplatz Auf dem Bruch (wird ersetzt im Rahmen der anstehenden Dorfentwicklungsmaßnahme

auf der geSenüberliegenden Seite im Zusammenhang mit dem Umbau des Bereichs

Jugendheim/Kirche; die Konzeption dieser spielfläGhe berücksichti8t alte6gerechte

Mehrgenerationen-Spielgeräte)

Spielplatz Danziger Straße (vollständite Auftabe steht nach Abbau defekter Spielgeräte b€reits auf

der Grundlage det Festlegung des Rates an; ohnehin kein stadteigenes 6rundstück)

spielplatz St.Johannes-Str./oberdorf

Spielplatz Pfarrer-Willms-Str.

Abschließend erfolgt noch der Hinweis, dass mit dem im Bau befindlichen Calisthenics-Platz an der

Pontorsonallee zusätzlich eine Mehrgenerationen-Spielfläche entsteht'
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XREISVEBWAITUNG ' 52523 HEINSBERG

Stadl Wassenberg
Der Bürgermeister
Roermondar SlraBe 25 -27 Amt für Bau- und

Wohnungsang€legenheiten

Her Boeck / Bo
Zlmmer Nr.: 829
Tel.: (02/152)13 63 39
Fax: (02452) '13 63 95
6-mail:
lothar.beeckO kteis-hEißbero.dg

0 1. .luti 2oo{

41849 Wassenberg

Baugenehmigung

Bauqenehmigungsvedahren für €in Eauvorhaben nach § 68 Abs l Sa]z.1' 2 und 5 der Bauordnung lür das Land

Nordrhein-w€3tfalen teauo t'lFfl /i'-;om 
- i - Mii't 2ooo (GV' NRW s 256) - vareinlachtes

Gsn€hmigungsverlahren -

Sehr geehrte Damen und Herren,
aul lhren Antrag wird lhnen unbeschadet privater Rschte Driner gem § 75 BauO NRW in der zulelzt gülhgen

iä""rnS Oi; Gän"nmigung erteitt, Ailräär""""," Bauvorhaberi auf dem o.a. Grundstück entsprechend dan

beigetüöt€n und als zugehörlg gokonnzoichnet€n Unlerlagen auszurunren'

Die nachstehend odel in den Anlagen enthaltenen Auflag€n..(A) und Bedingunggn (B) 
- 

sowie die

ä;";i;ä;ü;; sino Bestanateile J,älei a"'g"nel'lnig'ng Die Hinweise (H) sind bei der Ausrührung de§

Bauvorhabsns zu beachten.

Die Gebühren für diese Baugenehmigung €rsehen Sia aus dem b€igetügten Gebühr€nbeschoid'

RochtsbohellEbelshrung I

Geoen disse Genehmigung kann lnnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wsrden Dor

ffä",äffi ;ü;1"";;;;ü;" i;;i;;n"in"urrs, vatkenburser Stra-Re a5, s2525 Heinsbers schriftlich oder

zur Nied€Ischritt zu orh

Mit lreundlichen G

k6dovarbindun06n:
Kroissperkasse H6ir!3berg
(BLZ: 312 512 20) Kofltc'Nr: 273

( BLZ 370 100 50) Kor\to-Nn 254 4O-S3

DLnslgebäude:
valkenburc€r Str 45
52525 HeinsbBrg
Tol: (0245r) 13 - 0

Bitto bel Bücklntwort unbcdlngt angebenl Nr.: 53-626-2004

Bauvorhabon: Errichtung oln6s Kl6lnsplolfuldes (Streelballleld mlt

BallLngz6un) sowle Auf§lollung von skaleranllgen

assenberg) Erkslenzer StraßeBaust6lle Wassenberg, (w

G€malkung
Flur:
Flurstück:

Wassenb€rg

't 450 1452 921

d
q,

\/

t-;

Far (02452) 13_11{O
lrn.mr ww krers-h€rr\sb€rq de
E Meil inloOkr6is_helnsbero d€

Sprechslunden
di u. do. 8 30 . 12.00 Uhr

14 m.17 00 Uhr

1451
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Die nachstehend aulgelührten Bedingungen, die Autlagen, die Anordnungen und Hinw€ise sowie

Prüfuermerke und Grüneintragungen in don Bauvorlagen und alls beigelügten Anlagen sind

Bestandteil und lnhall dieser Baugenehmigung.

Diese Baugenehmigung mil den genehmigtsn unterlagen muss an der Baustello vom Beginn der

Bauarbeite-n an zür Einsicht bäreitgehätten werden. Den mit der Überwachung beyautsn
person€n ist jederzeit Zultitl zut Bäustelle und Einblick in die Baugenehmigung und die

Bauvorlagen zu gewähren (§§ 61 Abs.6, 75 Abs.6 und Il Abs.4 BauO NRW). (H)

Dia Baugenehmigung vsrliert ihre Gültigkeit, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihr€r Erteilung

mit der-Ausfühfungf des Bauvorhabens nicht begonnen wild. Das gleich€ gitt, wenn die

Bauauslührung ein Jahr unterbrochen wordon ist (§ 77 Abs. 1 BauO NRW)'

oiese Fristan 
-können aul §chrifllichen Antrag joweils bi§ zu sin6m Jahr verlängort werdsn (§ 77

Abs. 2 BauO NRW). (H)

sofern Bescheinigungen staatlich anerkannlsr sachverständig6r nach § 85 Abs' 2 satz 1 Nr. 4

Äauo NBW iichi vorgelegt w€rden, erlolgt die Bauzustrndsbealchtlgung der

aauierttgstettung nach Abichiuss d€r Bauarbeiton. Sie umtasst auch die Bssichtigung der

Wasservärsorgurigs- und Abwasseranlagsn. Ole abschließende Fertlgst6llung des
genetrmtgten" aa-uvorlabons ist der Bauiuleichtsbehörde von der Bauherrln oder dem

äauherrn- odsr der Bauleit€rin oder dem Baulelter elne 'llvoche vorher 3chrlftlich

"n.u."tg"n, 
um ihr eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermÖglichen. Di€ Benutzun! des

Bauvorhäbens darl trühsstens f Wocfre nach dem in der Anzeige genannten Zeitpunp der

Fertigslellung erfolgen (§ 82 Abs. 8 BauO NRW). (A)

Die Bauzustandsbesichtigung der abschlioßenden Fertigstellung sind jeweils gebührenptlichtig.

Die Gobühren werdsn naih Besichtigung des Bauzuslandes erhoben (H)

verstöBe gegen die vorschritten der Landesbauordnung - BauO NRW - und gegen dia nach

diesem Gäsätz erlassenen Rechtsvorschriften und Satzungen sowie gegen die Bedingungen,

Ärftät"n ,nO Anordnungen dieser Baugenehmigung- sind Ordnungswidrigkeitsn, di€ gem. §.84
eaug-NRW mit einor Geldbuße bis zu 5ÖO.OOO,OO DM oder 250.000,00 Euro g.ahndet werdon

könnon. (H)

zu erhaltende Bäumo, Sträucher und sonstige Bepllanzungen müssen während der Bauarbeiten

durch geeignete Vorkehrungen geschützt und ausreichend bewässert werden (§ '14 Abs' 4 BauO

NBW). (A)

Sollteß olektrische Freileitungsn in der Nähe des zu erstellsnden Bauwerks vorhanden sein, so ist

das zuständige Elektrizitäts;erk vor Baubeginn zu benachrichligan, damit die Freileitungen evtl

abgesichert werden. (A)

werden auf dem Baugrundstück Gegenständs fs§tggstellt, die lür die Kulturgeschichte des

Menschen von BedeutJng sind (Grablunde, Besle von Bauwerken usw.), so sind die Entdecker

uni dle Eigenttimer des 
-Grundsiückes 

nach den vorschriflen des AusgrabungsgBsetzes in.der

iurzeit gültigen Fassung verpllichtet, dsn Fund spätestens am nächsten Werktag der örtlichen

Ordnungsbehördo anzuzeigen. (A)

5

6

7

I

I

10. Sollten bei der Bauauslührung Kamplmittel (sprengstotl u. ä.) gelunden werden, so ist die Arboit

solort einzustellen und die öniche Ordnungsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen.

Es erschoinl zweckmäßig, in Gebieten, in denen Kamplmittel zu vermuten sind, bereits vor

Baubeginn eine diesbezügliche untersuchung aul eigene Kosten zu veranlassen. um Näheres zu

ertahren, bitle ich, sich an die Örtliche OrdnungsbehÖrde zu wenden. (A)
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.11'Versorgungs-,Abwasserbeseitigungs-,undMsldeanlagansowieGrundwassermessstellen,

Vermaisuigs-, Abmarkungs- uid örenzzeichen (Grenziteine) dürrsn wedel verändert noch

entfernt werden und sind zugänglich zu haltsn. (A)

12. Bei dor Errichtung oder Anderung von Schornsteinsn sowio beim Anschluss von Feuerstätten an'- 
s"t or.t"in" od*'er Abgasteitun'gen hat die Bauherrin oder der Bauherr sich von der

Aäiirisschornsteintegeäeisterin 
- oder dam Bezirksschornsleintegermeister boschoinigen zu

r"ü"n, 0"". die Ab-gasanlagE sich in einem ordnungsgemäßen zustand belindet und lür die

*g".änio"."n"n Fe-uerstänän !äetgner ist. Bei dei Errichtuno von Schomsteinon soll vor

Erteilung der B€scheinigung auci,"äärhonuauzustand besichtigt wärden sein (§ 43 Abs, 7 sätze 1

und 2 BauO NRW).(A)
Soi"^ flä"n*eis,i vo; staatlich an€rkanntsn Sachverständigen nach § 85 Abs' 2. Satz 1 Nr' 4

eäro ilRw vorliegsn, sind von diessn mit der Anzeige dor abschlisßenden Fertigstellung von

Bauvorhaben Bescheinigungei einiräi"f,"n, wonach iie sich durch §tichprobenhatte Kontrollen

während der Bauaustührung äärön üo"rorgt haben, dass die baulichen Anlagen enlsprochond

der erstellten Nachweise errict*eiäOer geanäert worden slnd. Bauzuslandsbesichtigungen finden

insowoit nichl statt (§ 82 Abs. a Bauo NRW) (H)

Bauüb€rwachung uno eaurusianäsbesicnti!ün! beschränken sich auf den bei der Ganehmigung

geprütten Umtang (§ 68 Abs. 9 BauO NBW) (H)

13. Über das Ergebnis der Besichtigung lst aul V€rlangen der Bauherrin oder des Bauh€rrn eine

Bescheinigung auszustellen. Är"ii nä die Baunerriri oder der Bauherr lür die Besichtigung und

Jo 
-äärii-rärtr"o"nen 

.ojäcn"n-'eiti,tungen die ertorderlichon Arbeitskrätte und Garäe

boreiEustellen (§ 82 Abs. 5 BauO NRW) (H)

,l4.oieBauüberwachungdurchdieBauaulsichtsbehÖrdekannaulstichProbenbeschränldwerden,.

sie snt ä1t, soweit Bescheiniiungen iNacnweise) staalich anerkannter sachverständigol nach §

äiÄüi.]''s"i, I rvr. a arrö N"cW vortiegen; in diesem Fa kontrollieren slaallich anerkannle

sä"nräirlanoig" stichprobe;haft, ob das- Bauvorhaben.. entsprechend d6n Bescheinigungen

f[""r,rei""n1 är"getuÄrt wird (§ 81 Abs l BauO NRW) (H)

15. Dis Bauherrin/der Bauherr hat an dor Baustelle ein Schild' das die Bezeichnung des

Bauvorhabens und oie ttamen ünJÄni"tlritt"n der Entwurfsv€rf asserirvdes Entwurlsverlassers,

der untsrnehmerinloes unteineimera iur o"n Bohbau und der Bauleilerin odsr des Bauleitels

6nthalten muss, dauerhatt ,nä Jän Jär ott"ntlichen verkehrsllächs aus sichtbar anzubringen (§ l4

Abs. 3 BauO NHW). (A)

l6.BaustelleneinrichtungenmüssenbetriebssichorseinundmitdennötigenSchutzvorrichtungen'- ,"t""t"n."in. Aul §-14 BauO NRW wird besonders hingewiesen (A)

lT. Das Auflaggrn und Zubereiten von Baumatorialion sowi8 Niedertegen von Schutt usw aul

ölfentlichen Verkehrsflächen LJ nw ,it o"n"n.igung des straßenbaulastlrägers zulässig. (H)

18.BaugerüsteundBauzaune,welchoaufÖftentlicheVelkehrstlächenvortretan'dürlennurmit
bauaulsichlicher Erlaubnis ,nä-nri aor"ng" errichlet werden, wis es die Bauaustührung erfordert.

(H)

lg.DieVorschriflenÜberArbsits.UndSchutzggrüstsDlN4420.Teile.l-4sind2ubeachlen.Ngben
der Untarnehmarin oO", O"t U-niJtn-"nÄer'ist Oie gaunerrin/dar Bauherr sowie die Baul8iterin/dsr

Bauleiter lür die Durchtunrting'äei rt,l"on"hm"n zum Arbeitsschutz der Beschätligten voll

verantwortlich. (H)
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20. Die von der Genehmigung erlassten Anlagen sind schalltechnisch so zu errichten und zu

betreiben, dass die ion-diesen Anlagen verursachten Geräuschimmissionen an den

nächstbeÄachbarten Wohnhäusern in-der Straße An der Kreuzkirche die lolgenden

wertenichtüberschreiten-sieheauchNr.4.lcdesRund€rlasses(gen.
F16izeitlärmrichtlinie) :

Messung, Baurteilung und Verminderung .von Geräuschimmissionen bei

FreizeitäÄlagen HdErl. 
-d. 

Ministeriums lür Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft

und VerbraJcherschutz - V - 5 - 8827.5 - (V Nr' 1/04) v' 15'01'2004

Erläuterungen:

An Werktagen gilt für Geräuscheinwirkungen

- taos außerhalb der Ruhezeiten (8 bis 20 Uhr) eine Beurt€ilungszeit von 12 Stunden'

- ää;;fi;;;J oä, nrttär"iten 1o ui" 8 Ühr und 20 bis 22 uhr) jeweils eine

Beurleilungsz€it von 2 Stunden,
- 

"iJni"'iäz-ri" 
o un4 

"in" 
Bluäettungszeit von 1 Srunde (ungünstigste volle Stunde).

- An Sonn- und Feiertagen gilt lÜr Geräuscheinwirkungen
_ iäg" ,on I bis 1 3 uhr-und-l 5 bis 20 uhr eine Beurteitungszeir von I srunden, ^^ . ..

- iää. *ant"nO der Ruheieiten von 7 bis I Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr

jeieils eine Beurteilungszeit von 2 Stunden,

- 'n".nt" (0 bis 7 utrr- unä zz nis zq uhr) eine Beurteilungszeit von 1 stunde

(ungünstigste volle Stunde).

Folgende Vorschriften des Erlasses sind insbesondere zu beachten:

- 
- 

äiäJlstg""etaen Werte sind nach der TA Lärm zu messen und zu bewerten'

- Di" G"iäu""himmissionen sind 0,5 vor dem geöffneten' vom Lärm am, stärksten

ü"irott"n"n Fenster dei zum Auienthalt von Menschen bestimrnten Räumen zu

messen.
- Die einzelnen Messwene dürlen den lmmissionsrichtwert am Tage um nicht mehr als

äo aetÄl und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreilen'

Ei gätiJ, Oi" aesttmmunien in Nr. 3.2 des Eih;ses lmmissionsrichtwerte lür seltene

Ereignisse. (A)

2l.DasgesamteGeländeistdurcheinenmindestens2Meterhohenzauneinzugrenzen'-' 
öäiz-rs*ä'Lt mit einer ooäi metrreren verschtießbaren Türen zu versehen. (A)

22. Die lÜr das Kleinspielfeld vorgesehenen Balltangzäune sowie Torpfosten sind lärmarm

auszutühren - z.B. elastisch€ Netze. (A)

23. Die baulichen Einrichtungen der Skateranlage sind 
. 
in schallgedämmter. Bauweise

--' 
"r".rfünr"n. 

lnsbesonderJ sind ktappergeräusähe durch geeignete bauliche Ausrührung

zu verhindern. (A)

4

lmmissionsrichtwerte d
Ruhezeitnachtstags

504055
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24.Fb den Fall, das die unter 20. vorgeschlagenen lmmissionsrichtwerte überschritlen

werden, sind in Abslimmung mit dem staatlichen umweltramt Aachen geeignete

Maßnahmen zur Lärmminderung zu tretfen. (A)

25.Die Flurstücke 1450, 1451, 1452 + 921 sind bis zur schlußabnahme der Anlage

katastermäßig zu vereinigen. (H)
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